
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) 
Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften. 
 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der 
Gemeinde Oberstadion, Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion eingelegt werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf. 
 
Das entsprechende Formular kann über die Homepage der Gemeinde Oberstadion 
unter www.oberstadion.de - Bürger, Rat & Verwaltung - Verwaltung - 
Rathausvordrucke – Antrag auf Widerspruch nach dem Bundesmeldegesetz 
abgerufen und ausgefüllt werden. 
 
Ihr Bürgermeisteramt  
 
 
 

http://www.oberstadion.de/
https://www.oberstadion.de/de/buerger-rat-verwaltung/buerger/aktuelles
https://www.oberstadion.de/de/buerger-rat-verwaltung/verwaltung/lebenslagen
https://www.oberstadion.de/de/buerger-rat-verwaltung/verwaltung/rathausvordrucke

